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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1996

Norm

FinStrG §35

Verordnung (EWG) Nr 2913/92 des Rates 392R2913 Zollkodex der EU §202 Abs1

Verordnung (EWG) Nr 2913/92 des Rates 392R2913 Zollkodex der EU §212

Rechtssatz

Gemäß Art 202 Abs 1 ZK entsteht eine Einfuhrzollschuld unter anderem dann, wenn eine einfuhrabgabenp;ichtige

Ware vorschriftswidrig in das Zollgebiet der Gemeinschaft verbracht wird. In Abweichung von dieser generellen Norm

wird in Art 212 ZK das Entstehen dieser Schuld aber ausdrücklich verneint, wenn diese Einfuhr (ua) Suchtsto=e betri=t,

die nicht in den Wirtschaftskreislauf eingehen, der im Hinblick auf deren Verwendung zu medizinischen und

wissenschaftlichen Zwecken einer strengen Kontrolle durch die zuständigen Behörden unterliegt.
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